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Seit Tagen nur Nieselregen, 
nasskaltes Wetter und Ne-
bel. Wer würde da nicht 

gerne dem Alltag in Deutschland 
entfliehen und sich in sommer-
lich milde Gebiete begeben? 
Deutsche Bürger entscheiden sich 
häufig nach ihrem arbeitsreichen 
Leben, ein neues Domizil in den  
südeuropäischen Staaten zu er-
richten und dort ihren Lebens-
abend zu verbringen:
Der Unternehmer Maximilian Mai-
er hat seinen Maschinenbaubetrieb 

erfolgreich an seinen Sohn über-
geben, seine Tochter hat eine 
Vermietungs-immobilie erhalten 
und nachdem auch ein Testament 
die letzten Dinge geregelt hat, 
beschließen die Ehegatten Maier 
die Klimazone zu wechseln und in 
die Toskana zu ziehen. Sie mieten 
dort ein altes Bauernhaus und 
kommen nur noch gelegentlich 
nach Deutschland auf Kurzbesu-
che.
Die Ehegatten Maier haben ein 
klassisches Berliner Testament 
errichtet, das in diesem Fall auch 
richtig ist, nachdem die wesentli-
chen Vermögenswerte an Tochter 
und Sohn übergeben sind. Neben 
dem bereits übertragenen Vermö-
gen existiert nur noch Immobili-

en- und Geldvermögen in Deutsch-
land.

Maximilian Maier verstirbt in Ita-
lien. Da beide Ehegatten deutsche 
Staatsangehörige sind, ergeben sich 
erbrechtlich keine Besonderheiten, 
zumal in Italien außer einem Konto 
kein sonstiges Vermögen vorhanden 
ist. Für die Abwicklung des Nachlas-
ses gilt deutsches Erbrecht, sodass 
das Berliner Testament in Deutsch-
land über das Amtsgericht abgewik-
kelt wird.

Eine völlig andere Situation er-
gibt sich, wenn Maximilian Mai-
er nach dem 16. August 2015 ver-
stirbt.
 
Ab diesem Zeitpunkt wird der Nach-
lass nach dem Erbrecht des Wohn-
sitzstaates abgewickelt – in unserem 
Fall ist dies Italien. Dies hätte zur 
Folge, dass das Berliner Testament 
der Ehegatten unwirksam ist, da in 
Italien Ehegattentestamente unzuläs-
sig sind. Dies wiederum führt dazu, 
dass für den gesamten Nachlass, der 
so gut wie ausschließlich in Deutsch-
land vorhanden ist, italienisches Erb-
recht gilt. Aufgrund der Unwirksam-
keit des gemeinschaftlichen Ehegat-
tentestamentes tritt gesetzliche Erb-
folge ein, sodass die ursprünglichen 
Vorstellungen der Ehegatten über 
die Verteilung ihres Vermögens nicht 
umgesetzt werden.

Der Ausweg – ein kleiner Satz

Die Ehegatten mit deutscher Staats-
angehörigkeit vereinbaren in ihrem 
Testament, dass unabhängig von ih-
rem Wohnsitz ausschließlich deut-
sches Erbrecht Anwendung findet. 
Dies ist eigentlich nur ein Zweizei-
ler, der jedoch in jedes Testament 
gehört. Vor allem bei Personen, die in 

irgendeiner Form einen Bezug zum 
Ausland haben.

Vorstehende Überlegungen gelten 
selbstverständlich nicht nur beim 
Umzug nach Italien, sondern in je-
des beliebige andere Land. Die Erb-
lasser sollten grundsätzlich prüfen, 
inwieweit – auch außerhalb der EU 
– das Erbrecht eines anderen Staates 
Anwendung findet, um durch ent-
sprechende Verfügungen gegenzu-
steuern.

Und besonders wichtig ist dies, wenn 
der Verstorbene Unternehmensver-
mögen in Deutschland hinterlässt. 
Hier ist insbesondere darauf zu ach-
ten, dass Nachfolgeregelungen, die 
im deutschen Gesellschaftsvertrag 
enthalten sind, in jedem Fall gelten, 
unabhängig von Wohnsitz und auslän-
dischem Erbrecht.
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